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Leitfaden zur umweltfreundlichen  
öffentlichen Beschaffung 

Omnibusse

Dieser Leitfaden basiert auf den Kriterien des Umweltzeichens Blauer Engel Omnibusse 
(DE-UZ 59b, Ausgabe Januar 2018).

Trotz sorgfältiger Prüfung sämtlicher Angaben des Leitfadens können Fehler nicht mit 
letzter Sicherheit ausgeschlossen werden. Die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktuali-
tät des Inhalts ist daher ohne Gewähr. Eine Haftung des Herausgebers auch für die mit 
dem Inhalt verbundenen potentiellen Folgen ist ausgeschlossen. 

Wir erlauben das Kopieren sowie die sonstige Nutzung aller in diesem Leitfaden ent-
haltenen Inhalte, sofern sie nicht verfälscht oder auf sonstige missbräuchliche Art und 
 Weise genutzt werden.
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GWB Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen

GWP Global Warming Potential (Treibhauspotenzial)
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1 Einleitung

Durch	Umweltanforderungen	in	Ausschrei-
bungen	von	Omnibussen	sollen	die	durch	
Omnibusse	verursachten	erheblichen	
Schadstoff-,	Klimagas-	und	Geräuschbeläs-
tigungen	insbesondere	in	innerstädtischen	
Bereichen,	Ballungsräumen	und	schutzbe-
dürftigen Gebieten verringert werden. Die 
in	diesem	Leitfaden	empfohlenen	Anforde-
rungen	zielen	daher	auf	Busse,	die	im	inner-
städtischen	Nahverkehr	eingesetzt	werden,	
können	aber	auch	für	Busse	für	den	Über-
land-	und	Fernverkehr	genutzt	werden.	Die	
Anforderungen	gelten	unabhängig	vom	An-
triebssystem	und	sind	auch	für	Elektrobusse	
und	Busse	mit	Hybridantrieb	vorgesehen.	

Die	Anforderungen	an	die	Fahrgeräu-
sche orientieren sich an den gesetzlich 
vor	gegebenen	Anforderungen	der	bei	
der	Fahrzeugtypzulassung	gültigen	Typ-
prüf-Messverfahren	über	Geräuschpegel	
von	Kraftfahrzeugen	(Richtlinie	70/157/
EWG,	bzw.	EU	VO	540/2014)	und	unter-
schreiten diese.

Für	batterieelektrisch	angetriebene	Busse,	
die	extern	aufgeladen	werden	können	(rein	
elektrische	Fahrzeuge),	oder	Hybridelektro-
fahrzeuge	wurden	Qualitäts-	und	Sicher-
heitsanforderungen	an	den	Antriebs-Akku	
aufgenommen.	Um	eine	ausreichend	hohe	
Nutzungsdauer von Bussen sicherzustel-
len,	ist	die	Austauschbarkeit	und	langfristi-
ge	Verfügbarkeit	der	Batterien	und	Akkus	in	
elektrisch	und	verbrennungsmotorisch	be-
triebenen	Bussen	zu	gewährleisten.	

Schwermetalle	können	gesundheitsschädi-
gende	Wirkungen	auf	Menschen,	Tiere	und	

Pflanzen	haben	und	sich	bei	der	Entsorgung	
in	der	Nahrungskette	sowie	in	der	Umwelt	
anreichern.	Daher	wurden	Grenzwerte	zum	
Einsatz	von	Schwermetallen	in	Batterien	
und	Akkus	vorgegeben.	

Für	den	Betrieb	von	Bussen	ist	der	Einsatz	
von	Kältetechnik	mit	klimafreundlichen	ha-
logenfreien	Kältemitteln	vorgesehen.	Daher	
ist das bisher vorrangig verwendete haloge-
nierte	Kältemittel	R134a	nicht	mehr	einzu-
setzen. Verschiedene Bushersteller arbeiten 
an	der	Einführung	elektrisch	angetriebener	
Klimaanlagen	mit	Kohlendioxid.	Die	Anla-
gen	befinden	sich	in	der	Einführungsphase	
und	sind	bereits	am	Markt	verfügbar.	

Weiterhin	sind	Schwermetallgrenzwerte	
in	den	Beschichtungsstoffen	der	Fahrzeug-
oberflächen	einzuhalten,	wobei	die	Löse-
mittelemissionen	bei	der	Beschichtung	von	
Bussen	die	gesetzlichen	Anforderungen	un-
terschreiten	müssen.

Verbindliche	Anforderungen	für	die	Be-
schaffung	von	sauberen	und	energieef-
fizienten	Straßenfahrzeugen	über	dem	
EU-Schwellenwert	stellt	§	68	VgV.	Danach	
sind	bei	Ausschreibungen	von	Straßenfahr-
zeugen	Energieverbrauch	und	Umweltaus-
wirkungen	als	Kriterium	bei	der	Vergabe	
angemessen	zu	berücksichtigen.	Es	müssen	
zumindest	folgende	Faktoren,	jeweils	be-
zogen	auf	die	Gesamtkilometerleistung	des	
Straßenfahrzeugs,	berücksichtigt	werden:

1.	 Energieverbrauch,

2.	 Kohlendioxid-Emissionen,



9

3.	 Emissionen	von	Stickoxiden,

4.	 Emissionen	von	Nichtmethan-Kohlen-
wasserstoffen	und

5.	 partikelförmige	Abgasbestandteile.

Der	öffentliche	Auftraggeber	erfüllt	diese	
Verpflichtung,	indem	er	entweder	Vorgaben	
zum	Energie-/Kraftstoffverbrauch	und	Um-

1	 §	121	Abs.	1	GWB.

weltauswirkungen	in	der	Leistungsbeschrei-
bung	macht	oder	den	Energie-/Kraftstoff-
verbrauch	und	die	Umweltauswirkungen	
von	Straßenfahrzeugen	als	Zuschlagskrite-
rien	berücksichtigt.	Da	es	im	Rahmen	dieses	
Leitfadens	nicht	sinnvoll	ist,	Vorgaben	zum	
Energieverbrauch	festzulegen,	werden	Emp-
fehlungen	zur	Angebotswertung	in	Kapitel	
6.2 gegeben. 

2 Verwendung des Leitfadens

Der Leitfaden	selbst	enthält	die	für	öf-
fentliche	Auftraggeber	wesentlichen	In-
formationen	und	Empfehlungen	für	die	
Einbeziehung	von	Umweltaspekten	in	die	
Vergabe-	und	Vertragsunterlagen.	Der	im	
Anhang	befindliche	sowie	separat	unter	
www.beschaffung-info.de	als	Word-Doku-
ment	veröffentlichte	Anbieterfragebogen 
zur umweltfreundlichen öffentlichen 
Beschaffung von Omnibussen	ist	als	An-
lage	zum	Leistungsverzeichnis	gedacht.	
Hinsichtlich	der	umweltbezogenen	Anfor-
derungen	ist	damit	lediglich	ein	entspre-
chender	Verweis	im	Leistungsverzeichnis	
erforderlich,	um	der	vergaberechtlichen	Vor-
gabe	Rechnung	zu	tragen,	den	Auftragsge-
genstand	eindeutig	und	erschöpfend	zu	be-
schreiben.1	Eine	geeignete	Formulierung	für	
einen	solchen	Verweis	könnte	sein:

Damit	das	Angebot	bei	der	Vergabeentschei-
dung	berücksichtigt	werden	kann,	[müs-
sen	die	Omnibusse,	muss	der	Omnibus	

(Unzutreffendes	streichen.)]	die	im	ange-
fügten	„Anbieterfragebogen	zur	umwelt-
freundlichen	öffentlichen	Beschaffung	von	
Omnibussen“	genannten	Ausschlusskrite-
rien	erfüllen.	Die	im	Anbieterfragebogen	
genannten	Bewertungskriterien	werden	im	
Rahmen	der	Angebotswertung	berücksich-
tigt.	Zum	Nachweis	ist	für	[die	angebote-
nen	Omnibusse/	den	angebotenen	Omnibus	
(Unzutreffendes	streichen.)]	der	ausgefüllte	
Anbieterfragebogen	zusammen	mit	den	da-
rin geforderten Einzelnachweisen vorzule-
gen. Sofern [die angebotenen Omnibusse/ der 
angebotene Omnibus (Unzutreffendes	strei-
chen.)] mit dem Umweltzeichen Blauer Engel 
für Omnibusse	(DE-UZ	59b,	Ausgabe	Januar 
2018)	gekennzeichnet ist, können die Einzel-
nachweise für die in den Ziffern 2, 3.2 – 3.6 
und 5 genannten Kriterien entfallen. Die Ein-
zelnachweise für diese Ziffern können auch 
dann entfallen, wenn das Produkt mit einem 
gleichwertigen Umwelt- bzw. Gütezeichen ge-
kennzeichnet ist, das für die Kennzeichnung 
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die Einhaltung aller im Anbieterfragebogen 
genannten Ausschlusskriterien voraussetzt. 
Für die Ziffern 1, 3.1 und 4 sind die entspre-
chenden Angaben im Anbieterfragebogen 
einzutragen und die in der Spalte Anmerkun-
gen geforderten Nachweise dem Angebot an-
zufügen.

Dieser	Formulierungsvorschlag	muss	von	
der ausschreibenden Stelle in den Passagen 
in	eckigen	Klammern	„[….	(Unzutreffendes	
streichen)]“	angepasst	oder	konkretisiert	
werden.

Der	Anbieterfragebogen	erleichtert	zudem	
der ausschreibenden Stelle die Prüfung der 
Angebote.

3 Geltungsbereich

Der	Leitfaden	gilt	für	Kraftomnibusse	zur	
Personenbeförderung	der	Fahrzeugklasse	
M3	gemäß	StVZO	unabhängig	vom	verwen-
deten	Energieträger	(Kraftstoff	oder	Strom)	
und	Antriebskonzept	(Elektroantrieb,	Hybri-
dantrieb	oder	Verbrennungsmotor).	

Die	Busse	können	im	Stadtverkehr,	im	Über-
landverkehr	oder	im	Fernverkehr	eingesetzt	
werden.

Nicht	in	den	Geltungsbereich	fallen	Elekt-
rofahrzeuge,	die	zur	Energiebereitstellung	
über	Brennstoffzellen	verfügen.

4 Begriffsbestimmungen

 ▸ EURO VI:	Eine	Klasse	der	EU-Abgas-
norm,	die	Grenzwerte	für	Emissionen	
und	Schadstoffausstoß	von	Fahrzeugen	
festlegen.	Die	Werte	entstammender	
EU-Verordnung	582/2011b)	inkl.	Ände-
rung	durch	VO	2016/1718	(bezieht	sich	
nur	auf	den	PEMS	[Portable	Emission	
Measurement	System]-Teil	der	Typzu-
lassung	zur	Messung	der	Realemissio-
nen)	einhalten.

 ▸ GWP – Global Warming Potential 
(Treibhauspotenzial):	Auch	CO2-Äqui-
valent,	bezeichnet	die	Auswirkung	ei-
ner	festgelegten	Menge	an	Treibhausgas	
auf	den	Treibhauseffekt.	Als	Vergleichs-
wert dient Kohlendioxid. Das GWP wird 
als	Erwärmungspotential	eines	kg	des	
Gases	bezogen	auf	einen	Zeitraum	von	
100	Jahren	gegenüber	dem	Potential	
eines	kg	CO2	ermittelt.
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 ▸ Schalldruckpegel:	Ein	logarithmisches	
Maß	zur	Beschreibung	der	Stärke	eines	
Schallereignisses.	Der	Schalldruckpe-
gel	gehört	zu	den	Schallfeldgrößen	und	
wird	in	Dezibel	(dB)	angegeben.

2	 Verordnung	über	die	Vergabe	öffentlicher	Aufträge	(Vergabeverordnung	–	VgV)	vom	12.	April	2016	
(BGBl.	I	S.	624).

3	 Unterschwellenvergabeordnung	–	UVgO.	Da	es	sich	bei	der	UVgO	um	eine	sog.	Verfahrensordnung	handelt,	
wird	diese	erst	mit	der	Neufassung	der	Allgemeinen	Verwaltungsvorschriften	zu	§	55	der	Bundeshaushaltsord-
nung	bzw.	für	die	Länder	durch	die	entsprechenden	landesrechtlichen	Regelungen	in	Kraft	gesetzt.	Für	den	
Bund	ist	die	UVgO	am	2.	September	2017	in	Kraft	getreten	(BMF-Rundschreiben	vom	01.09.2017	–	II	A	3	-	H	
1012-6/16/10003:003).	Die	Länder	passen	ihre	haushaltsrechtlichen	Vorschriften	zur	Inkraftsetzung	der	UVgO	
entsprechend	an.

 ▸ VwVBU: Verwaltungsvorschrift Be-
schaffung	und	Umwelt	aus	Berlin.	

5 Nachweisführung

Öffentliche	Beschaffungsstellen	können	bei	
der	Ausschreibung	vorgeben,	dass	Anbie-
ter die Einhaltung der Leistungsanforderun-
gen durch die Vorlage von Bescheinigungen 
einer	Konformitätsbewertungsstelle	gemäß	
§	33	Vergabeverordnung2	(VgV)	oder	durch	
Gütezeichen	(gemäß	§	34	VgV;	§	24	UVgO3)	
nachweisen	müssen.	

5.1 Nachweis durch Beschei-
nigung von Konformitäts-
bewertungsstellen

Der	Nachweis,	dass	die	technischen	Anfor-
derungen	eingehalten	werden,	kann	nach	
§	33	VgV	durch	eine	Bescheinigung	einer	
Konformitätsbewertungsstelle	(beispiels-
weise	TÜV,	zertifiziertes	Prüflabor)	oder	eine	
von	ihr	ausgegebene	Zertifizierung	erfol-
gen.	Verlangt	die	öffentliche	Beschaffungs-
stelle	die	Bescheinigung	einer	bestimmten	
Konformitätsbewertungsstelle,	so	muss	sie	
auch Bescheinigungen gleichwertiger ande-

rer	Konformitätsbewertungsstellen	anerken-
nen	(§	33	Abs.	1	S.	2	VgV).	Die	öffentliche	
Beschaffungsstelle	muss	auch	andere	Nach-
weise,	wie	z.	B.	technische	Dossiers	des	Her-
stellers	zulassen	(gem.	§	34	Abs.	2	VgV).	Vo-
raussetzung	dafür	ist,	dass	der	Anbieter:

 ▸ keinen	Zugang	zu	den	geforderten	
Bescheinigungen	einer	Konformitätsbe-
wertungsstelle oder zu den Nachweisen 
gleichwertiger Stellen hatte oder 

 ▸ es	nicht	zu	vertreten	hat,	dass	er	die	
Nachweise	der	Konformitätsbewer-
tungsstelle	bis	zur	Abgabefrist	für	das	
Angebot	nicht	einholen	konnte.

In	beiden	vorgenannten	Varianten	trägt	
der	Anbieter	die	Beweislasst,	d.	h.	kann	er	
nicht	nachweisen,	dass	seine	angebotene	
Leistung	die	technischen	Anforderungen	
einhält,	ist	er	vom	Vergabeverfahren	ausge-
schlossen.
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5.2 Nachweis durch 
Gütezeichen

Die	öffentliche	Beschaffungsstelle	kann	für	
die	Einhaltung	der	technischen	Spezifika-
tionen	auch	ein	bestimmtes	Gütezeichen,	
wie	z.	B.	das	Umweltzeichen	Blauer	Engel,	
fordern.	In	diesem	Fall	müssen	auch	Güte-
zeichen	akzeptiert	werden,	die	gleichwer-
tige	Anforderungen	an	die	Leistung	stellen	
(§	34	Abs.	4	VgV,	§	24	Abs.	4	UVgO),	dies	gilt	
insbesondere für Gütezeichen der anderen 
EU-Mitgliedstaaten.	Soll	die	Leistung	nicht	
allen	Anforderungen	eines	Gütezeichens	
entsprechen,	muss	die	öffentliche	Beschaf-
fungsstelle	die	betreffenden	Anforderungen	
des	Gütezeichens	angeben	(§	34	Abs.	3	VgV;	
§	24	Abs.	3	UVgO).

Kann	der	Anbieter	weder	das	geforderte	
Gütezeichen noch ein gleichwertiges Güte-
zeichen	innerhalb	einer	angemessen	Frist	
vorlegen	und	hat	er	diesen	Umstand	nicht	
zu	vertreten,	so	muss	die	öffentliche	Be-
schaffungsstelle	auch	alternative	Nachweis-
möglichkeiten	wie	z.	B.	technische	Dos-
siers	oder	Prüfberichte	anerkannter	Stellen	
akzeptieren	(§	34	Abs.	5	VgV;	§	24	Abs.	5	
UVgO).	Der	Anbieter	trägt	die	Beweislast,	
dass	er	mit	der	alternativen	Nachweismög-
lichkeit	die	spezifischen	Anforderungen	des	
Gütezeichens erfüllt.

5.3 Empfehlungen für 
Nachweis anforderungen

Ein	ausschließlicher	Nachweis	der	Einhal-
tung der Leistungsanforderungen durch 
ein	Gütezeichen	kann	nur	empfohlen	
	werden,	wenn	es	eine	hinreichende	Anzahl	
an	Produkten	unterschiedlicher	Herstel-
ler	gibt,	die	mit	dem	Gütezeichen	gekenn-
zeichnet sind. Nur dann ist ein Wettbewerb 
unter	den	Anbietern	gewährleistet.	Im	Fall	
der	Omnibusse	wird	öffentlichen	Beschaf-
fungsstellen	daher	empfohlen,	zunächst	
auf	der	Internetseite	des	Umweltzeichens	
	(www.blauer-engel.de)	zu	prüfen,	ob	aus-
reichend	(beispielsweise:	mehr	als	drei)	
Produkte	gekennzeichnet	und	am	Markt	
verfügbar	sind.	Wenn	dies	nicht	der	Fall	ist,	
wird	empfohlen,	neben	dem	Umweltzeichen	
sowie	gleichwertigen	Umweltzeichen	als	
Nachweis auch Einzelnachweise zur Einhal-
tung	der	Leistungsanforderungen	zu	akzep-
tieren,	zum	Beispiel	durch	Bescheinigungen	
von	Konformitätsbewertungsstellen	(z.	B.	
Prüfergebnisse	von	Prüflaboren)	oder	tech-
nische	Dossiers	des	Herstellers.

Der	Anbieterfragebogen	im	Anhang	dieses	
Leitfadens	berücksichtigt	alle	drei	Nach-
weismöglichkeiten	(Umweltzeichen,	gleich-
wertiges	Gütezeichen,	Einzelnachweise).
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6 Umweltbezogene Anforderungen

6.1 Anforderungen an den 
 Auftragsgegenstand

6.1.1 Geräuschemissionen
Kriterium: Ausschluss

Nachweis: Vorlage einer Kopie der Zulas-
sungsbescheinigung Teil I des Fahrzeugs 
(Feld U.3 „Fahrgeräusch“); bei Typprü-
fungen Vorlage der Typprüfunterlagen

Die	Prüfungen	für	das	Fahrgeräusch	sind	
gemäß	den	bei	der	Fahrzeugtypzulassung	
gültigen	Typprüf-Messverfahren	der	EU	Ver-
ordnung	540/2014	über	Geräuschpegel	von	
Kraftfahrzeugen	durchzuführen.	Der	A-be-
wertete	maximale	Schalldruckpegel	des	
Fahrgeräuschs	darf	die	Prüfwerte	nach	Ta-
belle 1 nicht überschreiten:

Tabelle 1: 

Grenzwerte für das Fahrgeräusch

Motor- 
nennleistung

Fahrgeräusch 

< 150 kW 73 dB(A)

> 150 kW 76 dB(A)

> 250 kW 77 dB(A)

Tabelle	1:	Quelle	UBA

6.1.2 Schadstoffemissionen

Kriterium: Ausschluss

Nachweis: Umweltzeichen Blauer Engel 
für Omnibusse (DE-UZ 59b, Ausgabe Ja-
nuar 2018), gleichwertiges Gütezeichen 
oder Vorlage eines Typprüfgutachtens 
einer vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 
für die Messung nach EC-Richtlinie 
715/2007 zugelassen Prüfstelle

Fahrzeuge,	die	ausschließlich	oder	ergän-
zend	verbrennungsmotorische	Antriebskon-
zepte	einsetzen,	müssen	die	Grenzwerte	für	
Luftschadstoffe	nach	EURO	VI	der	EU-Ver-
ordnung	582/2011b)	inkl.	Änderung	durch	
VO	2016/1718	(bezieht	sich	nur	auf	den	
PEMS	[Portable	Emission	Measurement	
System]-Teil	der	Typzulassung	zur	Messung	
der	Realemissionen)	einhalten.

6.1.3 Batterien und Akkus

Die	Anforderungen	in	den	Abschnitten	
6.1.3.1,	6.1.3.2	und	6.1.3.3	gelten	
	ausschließlich	für	den	Antriebs-Akku	
(Industrie	batterie),	die	Anforderungen	im	
Abschnitt	6.1.3.4,	6.1.3.5	und	6.1.3.6	hin- 
		gegen	für	alle	Batterien	eines	Fahrzeuges.	

Werden für den Antrieb nur elektri-
sche Motoren und keine Kraftstoffe ge-
nutzt, so entfällt diese Anforderung.

Die Anforderungen an Antriebsbatteri-
en sind ausschließlich für die Beschaf-
fung von Bussen mit Elektroantrieb 
relevant.
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6.1.3.1 Prüfung der Akkukapazität 
 (Bemessungskapazität)

Kriterium: Bewertung

Nachweis: Vorlage eines Prüfgutachtens, 
aus dem hervorgeht, dass die Kapazi-
tät entsprechend den Vorgaben ermit-
telt wurde. Das Prüfgutachten muss von 
einem Prüflabor erstellt werden, das die 
allgemeinen Anforderungen an die Kom-
petenz von Prüf- und Kalibrierlabora-
torien gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 er-
füllt. Prüfprotokolle des Bieters werden 
als gleichwertig anerkannt, wenn dieser 
ein Prüflaboratorium nutzt, das für die-
se Messungen von einer unabhängigen 
Stelle als SMT-Labor (supervised manu-
facturer’s testing laboratory) anerkannt 
ist.

Die	Akkukapazität	ist	nach	der	Norm	DIN	
EN	62660-1	(Norm	für	Li-Ion-Antriebs-Ak-
kus	von	Elektrostraßenfahrzeugen)	in	ihrer	
aktuell	gültigen	Fassung	beziehungsweise	
der	Norm	DIN	EN	61982	(Norm	für	sonsti-
ge	Antriebs-Akkus	von	Elektrostraßenfahr-
zeugen)	in	ihrer	aktuell	gültigen	Fassung	zu	
bestimmen.

Bei	Prüfung	nach	DIN	EN	62660-1	ist	der	
Li-Ion-Antriebs-Akku	zunächst	mit	ei-
nem	vorgegebenen	Konstant	Strom	und	bei	
Raumtemperatur	(25	°C)	bis	zur	jeweiligen	
individuellen	Entladeschlussspannung	zu	
entladen	und	entsprechend	dem	Ladever-
fahren	des	Herstellers	zu	laden.	Anschlie-
ßend	ist	der	Akku	entsprechend	den	Vor-
gaben zu stabilisieren und zu entladen 
(Entladestrom	je	nach	Art	des	Fahrzeuges).	
Bis	zum	Erreichen	der	festgelegten	Entlade-
schlussspannung	ist	die	Entladedauer	zu	
messen.	Danach	ist	die	Kapazität	in	Ah	bis	
auf	drei	signifikante	Stellen	zu	berechnen	
(vgl.	DIN	EN	62660-1,	Abschnitt	7.2).

6.1.3.2 Akkulebensdauer / Garantie

Kriterium: Ausschluss

Nachweis: Umweltzeichen Blauer Engel 
für Omnibusse (DE-UZ 59b, Ausgabe Ja-
nuar 2018), gleichwertiges Gütezeichen 
oder Vorlage der Produktunterlagen

Der	Bieter	verpflichtet	sich,	eine	Garantie	
auf	die	Akkulebensdauer	entsprechend	der	
bestimmungsgemäßen	Verwendung	von	
mindestens	5	Jahren	oder	200.000	km	Fahr-
zeuglaufleistung	oder	8.000	Betriebsstun-
den,	je	nachdem	welches	Szenario	zuerst	
eintritt,	zu	gewähren.	Die	Restkapazität	des	
Akkus	beträgt	bei	den	genannten	Szenarien	
mindestens	70	%	der	Bemessungskapazität.	

6.1.3.3 Sicherheitsüberprüfung / Schutz 
vor Überladung und Tiefentladung 
des Akkus

Kriterium: Ausschluss

Nachweis: Umweltzeichen Blauer Engel 
für Omnibusse (DE-UZ 59b, Ausgabe Ja-
nuar 2018), gleichwertiges Gütezeichen 
oder Vorlage eines Prüfprotokolls. Das 
Prüflabor muss nach DIN EN ISO/IEC 
17025 akkreditiert sein. Prüfprotokolle 
des Bieters werden als gleichwertig aner-
kannt, wenn dieser ein Prüflaboratorium 
nutzt, das für diese Messungen von einer 
unabhängigen Stelle als SMT-Labor (su-
pervised manufacturer’s testing labora-
tory) anerkannt ist. 

Die	Sicherheit	der	Li-Ion-Zellen	für	den	An-
trieb	von	Elektrostraßenfahrzeugen,	ist	
durch	die	Einhaltung	der	Prüfungen	gemäß	
DIN	EN	62660-3,	Kapitel	6	nachzuweisen.	
Die	Prüfung	umfasst	u.	a.	auch	das	Betriebs-
verhalten	des	Akkus	bei	Überladung	und	
Tiefentladung.
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6.1.3.4 Sicherstellung der Rücknah-
me- und Anzeigepflicht gemäß 
 Batteriegesetz (BattG)

Kriterium: Ausschluss

Nachweis: Umweltzeichen Blauer Engel 
für Omnibusse (DE-UZ 59b, Ausgabe Ja-
nuar 2018), gleichwertiges Gütezeichen 
oder Vorlage der „Herstelleranzeige.pdf“ 
vom UBA. Erläuterung: Nach erfolgrei-
cher Hinterlegung der Herstelleranga-
ben im BattG-Melderegister des UBA, 
erhält jeder Hersteller von Batterien ein 
PDF-Dokument mit den gespeicherten 
Daten zur Bestätigung.

Der	Bieter	weist	die	Erfüllung	der	Rücknah-
me-	und	Anzeigepflichten	des	Herstellers	
von	Batterien	gem.	§	4	und	§	5	BattG	nach	
(Hinterlegung	der	Herstellerangaben,	ins-
besondere	die	Ausgestaltung	der	Altbatte-
rie-Rücknahme,	im	BattG-Melderegister	des	
UBA).

6.1.3.5 Austausch

Kriterium: Ausschluss

Nachweis: Umweltzeichen Blauer Engel 
für Omnibusse (DE-UZ 59b, Ausgabe Ja-
nuar 2018), gleichwertiges Gütezeichen 
oder Vorlage einer Herstellererklärung 
oder der Produktunterlagen

Die	verbauten	Akkus/	Batterien	bzw.	Zellen	
müssen	von	Fachbetrieben	oder	vom	End-
nutzer	zerstörungsfrei	ausgetauscht	werden	
können.

Kompatible	Ersatz-Akkus/	-Batterien	
bzw.-Zellen	müssen	bis	10	Jahre	ab	Liefe-
rung	der	Omnibusse	nachbestellt	werden	
können.

6.1.3.6 Schwermetall-Grenzwerte

Kriterium: Ausschluss

Nachweis: Umweltzeichen Blauer Engel 
für Omnibusse (DE-UZ 59b, Ausgabe Ja-
nuar 2018), gleichwertiges Gütezeichen 
oder Vorlage eines Prüfgutachtens. Das 
Prüfgutachten muss von einem Prüfla-
bor erstellt werden, das die allgemeinen 
Anforderungen an die Kompetenz von 
Prüf- und Kalibrierlaboratorien gemäß 
DIN EN ISO/IEC 17025 erfüllt oder von 
einer unabhängigen Stelle als SMT-La-
bor (supervised manufacturer testing 
laboratory) anerkannt ist. Das Prüflabor 
erklärt die Einhaltung der Anforderung. 
Die Metallgehalte werden entsprechend 
den Methoden der Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prüfung (BAM), 
September 2013 in: „Überprüfung der 
Quecksilber-, Cadmium- und Blei-Gehal-
te in Batterien. Analyse von Proben han-
delsüblicher Batterien und in Geräten 
verkaufter Batterien. Erstellung eines 
Probenahmeplans, Probenbeschaffung 
und Analytik“ oder nach ”Battery Indus-
try Standard Analytical Method – for the 
determination of Mercury, Cadmium and 
Lead in Alkaline Manganese Cells Using 
AAS, ICP-AES and Cold Vapour” Publis-
hers: The European Portable Battery As-
sociation (EPBA), the Battery Associati-
on of Japan (BAJ), the National Electrical 
Manufactures Association (NEMA; USA). 
April 1998 oder gleichwertige Methoden 
ermittelt.

Batterien	(Geräte-,	Fahrzeug-,	und	Indust-
riebatterien)	mit	einem	Gewichtsanteil	von	
mehr	als	0,0005	Prozent	Quecksilber	sind	
gemäß	dem	BattG	gesetzlich	verboten.	Für	
Gerätebatterien	gilt	zusätzlich	ein	Cadmi-
umverbot:	Diese	Batterien	dürfen	0,002	Ge-
wichtsprozent	Cadmium	nicht	überschrei-
ten.
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Tabelle 2: 

Schwermetall-Grenzwerte für Akkus und Batterien gemäß § 3 BattG

Schwermetallgrenzen

Industrie-
batterie 
(Antriebs-
batterie)

Fahrzeug-
batterie 
(Starter-
batterie)

Geräte-
batterie 
(Batterie im 
Hand sender 
etc.)

Verbot für Akkus und Batterien mit 
einem Hg-Gehalt über 5 ppm

x x x

Verbot für Akkus und Batterien mit 
einem Cd-Gehalt über 20 ppm

x

4	 	Die	Emissionsgrenzwerte	basieren	auf	der	31.	BImSchV,	Verordnung	zur	Begrenzung	der	Emissionen	flüchtiger	
organischer	Verbindungen	bei	der	Verwendung	organischer	Lösemittel	in	bestimmten	Anlagen.

5	 	Siehe	§	43	Abs.	2	&	4	UVgO;	§	127	GWB	i.V.m.	§	58	Abs.	2	VgV.

6.1.4 Klimatechnik

Kriterium: Ausschluss

Nachweis: Nachweis durch Vorlage ge-
eigneter technischer Dokumente zu dem 
für die Klimatisierung des Fahrgastrau-
mes verwendeten Kältemittels

Für	eine	umweltfreundliche	Klimatisierung	
des	Fahrgastraumes	des	Omnibusses	ist	un-
abhängig	vom	Einsatzbereich	(Stadtverkehr,	
Überland-	oder	Fernverkehr)	und	unabhän-
gig	vom	Antriebskonzept	(Elektroantrieb,	
Hybridantrieb	oder	Verbrennungsmotor)	
ausschließlich	ein	natürliches,	nicht	haloge-
niertes	Kältemittel,	zu	verwenden.

6.1.5 Lackierung und Beschichtung

Kriterium: Ausschluss

Nachweis: Umweltzeichen Blauer Engel 
für Omnibusse (DE-UZ 59b, Ausgabe Ja-
nuar 2018), gleichwertiges Gütezeichen 
oder Herstellererklärung

Für	die	Grundierung	und	Lackierung	der	
Busse	sind	–	von	Verunreinigungen	abgese-
hen	–	Beschichtungsstoffe	einzusetzen,	die	
keine	Lackrohstoffe	(Füllstoffe,	Pigmente,	
Trocknungsmittel)	mit	Blei-,	Chrom	VI-	und	
Cadmiumverbindungen	enthalten.

Beim	Beschichtungsprozess	dürfen	die	
	Lösemittelemissionen	einen	Gesamtemis-
sionsgrenzwert	von	130	(g/m²)4 nicht über-
schreiten.

6.2 Angebotswertung

Im	Rahmen	der	Angebotswertung	dürfen	
durch	den	Auftragsgegenstand	gerechtfer-
tigte	Kriterien,	wie	u.	a.	Umwelteigenschaf-
ten	und	Lebenszykluskosten	berücksichtigt	
werden.5

Im	Fall	der	Omnibusse	wird	empfohlen,	
die	in	Kapitel	6.1.3.1	als	Bewertungskrite-
rien	genannten	Anforderungen	Prüfung	
der	Akku	kapazität	(vgl.	Kapitel	6.1.3.1)	bei-
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spielsweise	über	ein	Punktesystem	positiv	
zu	berücksichtigen.

Sollen	der	Energie-/Kraftstoffverbrauch	und	
die	Umweltauswirkungen	von	Straßenfahr-
zeugen	gemäß	§	68	Abs.	3	VgV	finanziell	be-
wertet	werden,	ist	die	in	Anlage	3	der	VgV	
definierte	Methode	anzuwenden.	Die	Be-
rechnung	kann	auch	mit	einem	dieser	Excel-
Tools durchgeführt werden:

 ▸ VwVBU	Anhang	4:	https://www.berlin.
de/senuvk/service/gesetzestexte/de/
beschaffung/

 ▸ Umweltleitfaden	Hamburg:	https://
www.hamburg.de/umweltvertraegli-
che-beschaffung/

Hinweis:	Mittels	der	Berechnungshilfen	
können	nur	die	Lebenszykluskosten	von	
Fahrzeugen	gleichen	Antriebs	ermittelt	wer-
den.	Folglich	ist	ein	Vergleich	von	Lebenszy-
kluskosten	für	Fahrzeuge	unterschiedlicher	
Antriebe	mittels	dieser	Berechnungshilfe	
nicht	möglich.

Für	die	übrigen	in	Abschnitt	6.1	genannten	
Umwelteigenschaften	wird	die	Berücksich-
tigung	als	Ausschlusskriterien	empfohlen.	
Das	heißt,	nur	solche	Angebote	können	be-
rücksichtigt	werden,	die	diese	Kriterien	er-
füllen.

https://www.berlin.de/senuvk/service/gesetzestexte/de/beschaffung/
https://www.berlin.de/senuvk/service/gesetzestexte/de/beschaffung/
https://www.berlin.de/senuvk/service/gesetzestexte/de/beschaffung/
https://www.hamburg.de/umweltvertraegliche-beschaffung/
https://www.hamburg.de/umweltvertraegliche-beschaffung/
https://www.hamburg.de/umweltvertraegliche-beschaffung/
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Anhang: Anbieterfragebogen zur umweltfreundlichen öffentlichen 
Beschaffung von Omnibussen

Allgemeine Angaben

Produktname

Hersteller

Bieter

Anschrift des Bieters

Angaben zur Nachweisführung

Umweltzeichen Blauer Engel vorhanden?

Das angebotene Produkt ist mit dem Umweltzeichen Blauer Engel 
für Omnibusse (DE-UZ 59 b, Ausgabe Januar 2018) zertifiziert.
Die in der Tabelle des folgenden Abschnitts „Anforderungen“ 
zu den Ziffern 2, 3.2 – 3.6 und 5 genannten Kriterien sind damit 
erfüllt, weshalb die Vorlage von Dokumenten (Anlagen) zum Nach-
weis der Einhaltung nicht erforderlich ist.
Für die Ziffern 1 und 4 sind die entsprechenden Angaben im An-
bieterfragebogen einzutragen und die in der Spalte Anmerkungen 
geforderten Nachweise dem Angebot anzufügen.
Der abgefragte Wert zu der Ziffer 3.1 wird wahrheitsgemäß ange-
geben. Der erforderliche Nachweis (Spalte „Anmerkungen“) liegt 
diesem Angebot zur Bestätigung bei.
Zeichenbenutzungsvertrag Nr.:      

 Ja
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Gleichwertiges Gütezeichen vorhanden?

Das angebotene Produkt ist mit einem gleichwertigen Gütezeichen 
gekennzeichnet. Das Gütezeichen wird für das angebotene Pro-
dukt alternativ zum Umweltzeichen Blauer Engel mit dem Angebot 
vorgelegt. 
Bezeichnung des Gütezeichens und Zeichenbenutzungsver-
trags-Nr.:            
In der Tabelle des folgenden Abschnitts „Anforderungen“ bestä-
tigt der Bieter durch Ankreuzen in der rechten Tabellenspalte der 
Ziffern 1, 2, 3.2 – 3.6, 4, 5, dass das vorgelegte Gütezeichen die 
Erfüllung der hier genannten Ausschlusskriterien fordert. Die Vor-
lage der in der Spalte „Anmerkung“ genannten Nachweise ist für 
diese Ziffern nicht erforderlich. Die geforderten Angaben zu den 
Ziffern 1 und 4 sind jedoch in den Anbieterfragebogen einzutra-
gen. 
Falls das vorgelegte Gütezeichen einzelne Anforderungen nicht 
enthält, erfolgt die Bestätigung über die Einhaltung der Anfor-
derungen durch Ankreuzen in der rechten Tabellenspalte im 
Abschnitt „Anforderungen“ sowie Vorlage der erforderlichen 
Nachweise (Spalte „Anmerkungen“) mit diesem Angebot. 
Der in der Tabelle des folgenden Abschnitts „Anforderungen“ 
unter Ziffer 3.1 abgefragte Wert wird wahrheitsgemäß angegeben 
(Bewertungskriterium). Der erforderliche Nachweis (Spalte „An-
merkung“) liegt diesem Angebot zur Bestätigung bei.

 Ja

Kein gleichwertiges Gütezeichen vorhanden?

Das angebotene Produkt ist weder mit dem Umweltzeichen Blauer 
Engel für Omnibusse (DE-UZ 59b, Ausgabe Januar 2018) noch mit 
einem gleichwertigen Gütezeichen gekennzeichnet.
In der Tabelle des folgenden Abschnitts „Anforderungen“ wird 
durch Ankreuzen der Ziffern 1, 2, 3.2 – 3.6, 4 und 5 in der rechten 
Tabellenspalte bestätigt, dass das Produkt die genannten Aus-
schlusskriterien erfüllt. Die in der Spalte „Anmerkung“ genannten 
Nachweise liegen dem Angebot bei. 
Darüber hinaus wird der in der Tabelle des folgenden Abschnitts 
„Anforderungen“ unter Ziffer 3.1 abgefragte Wert wahrheitsgemäß 
angegeben (Bewertungskriterium). Der erforderliche Nachweis 
(Spalte „Anmerkungen“) liegt diesem Angebot zur Bestätigung 
bei.

 Ja
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Anforderungen

Zif-
fer

Kriterium Anmerkung

Kriterium 
erfüllt und 
Nachweis 
erbracht6

(vom 
Bieter 
auszufül-
len)

1 Geräuschemissionen

Die Prüfungen für das Fahrgeräusch sind 
gemäß den bei der Fahrzeugtypzulassung 
gültigen Typprüf-Messverfahren der EU Ver-
ordnung 540/2014 über Geräuschpegel von 
Kraftfahrzeugen durchzuführen.
Der A-bewertete maximale Schalldruckpegel 
des Fahrgeräuschs darf die Prüfwerte nach 
Tabelle 1 nicht überschreiten:

Tabelle 1: 

Grenzwerte für das Fahrgeräusch

Motor- 
nennleistung

Fahrgeräusch 

< 150 kW 73 dB(A)

> 150 kW 76 dB(A)

> 250 kW 77 dB(A)

Tabelle	1:	Quelle	UBA

A-bewerteter maximaler Schalldruckpegel des 
Fahrgeräuschs: _________ dB(A)

Ausschluss-
kriterium
Nachweis durch 
Vorlage einer 
Kopie der Zulas-
sungsbeschei-
nigung Teil I des 
Fahrzeugs (Feld 
U.3 „Fahrge-
räusch“); bei 
Typprüfungen 
Vorlage der Typ-
prüfunterlagen



6	 Als	Nachweis	sind	die	jeweils	unter	„Anmerkung“	genannten	Dokumente	dem	ausgefüllten	Fragebogen	beizufü-
gen.
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Zif-
fer

Kriterium Anmerkung

Kriterium 
erfüllt und 
Nachweis 
erbracht6

(vom 
Bieter 
auszufül-
len)

2 Schadstoffemissionen

Fahrzeuge, die ausschließlich oder ergänzend 
verbrennungsmotorische Antriebskonzep-
te einsetzen, müssen die Grenzwerte für 
Luftschadstoffe nach EURO VI der EU-Ver-
ordnung 582/2011b) inkl. Änderung durch 
VO 2016/1718 (bezieht sich nur auf den 
PEMS-Teil der Typzulassung zur Messung der 
Realemissionen) einhalten.
Werden für den Antrieb nur elektrische Moto-
ren und keine Kraftstoffe genutzt, so entfällt 
diese Anforderung.

Ausschluss-
kriterium
Nachweis durch 
Vorlage des 
Typprüfgutach-
tens einer vom 
Kraftfahrt-Bun-
desamt (KBA) 
für die Messung 
nach EC-Richt-
linie 715/2007 
zugelassen 
Prüfstelle 



3 Batterien und Akkus

Die Anforderungen in den Abschnitten 3.1, 
3.2 und 3.3 gelten ausschließlich für den An-
triebs-Akku (Industriebatterie), die Anforde-
rungen im Abschnitt 3.4, 3.5 und 3.6 hinge-
gen für alle Batterien eines Fahrzeuges.
Die Anforderungen an Antriebsbatterien sind 
ausschließlich für die Beschaffung von Bus-
sen mit Elektroantrieb relevant.
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Zif-
fer

Kriterium Anmerkung

Kriterium 
erfüllt und 
Nachweis 
erbracht6

(vom 
Bieter 
auszufül-
len)

3.1
Prüfung der Akkukapazität  
(Bemessungskapazität) 

Die Akkukapazität ist nach der Norm DIN EN 
62660-1 (Norm für Li-Ion-Antriebs-Akkus von 
Elektrostraßenfahrzeugen) in ihrer aktuell gül-
tigen Fassung beziehungsweise der Norm DIN 
EN 61982 (Norm für sonstige Antriebs-Akkus 
von Elektrostraßenfahrzeugen) in ihrer aktuell 
gültigen Fassung zu bestimmen.
Bei Prüfung nach DIN EN 62660-1 ist der 
Li-Ion-Antriebs-Akku zunächst mit einem 
vorgegebenen Konstant Strom und bei 
Raumtemperatur (25 °C) bis zur jeweiligen 
individuellen Entladeschlussspannung zu 
entladen und entsprechend dem Ladeverfah-
ren des Herstellers zu laden. Anschließend 
ist der Akku entsprechend den Vorgaben zu 
stabilisieren und zu entladen (Entladestrom je 
nach Art des Fahrzeuges). Bis zum Erreichen 
der festgelegten Entladeschlussspannung 
ist die Entladedauer zu messen. Danach ist 
die Kapazität in Ah bis auf drei signifikante 
Stellen zu berechnen (vgl. DIN EN 62660-1, 
Abschnitt 7.2).

Die Akkukapazität beträgt:
Ah =       

Bewertungs-
kriterium
Die Höhe der 
Akkukapazität 
geht in die Ange-
botsbewertung 
ein. Das Angebot 
mit der höchsten 
Akkukapazität 
erhält dabei die 
volle Punktzahl.
Nachweis durch 
Vorlage eines 
Prüfgutachtens, 
aus dem hervor-
geht, dass die 
Kapazität ent-
sprechend den 
Vorgaben ermit-
telt wurde. Das 
Prüfgutachten 
muss von einem 
Prüflabor erstellt 
werden, das die 
allgemeinen An-
forderungen an 
die Kompetenz 
von Prüf- und 
Kalibrierlabo-
ratorien gemäß 
DIN EN ISO/IEC 
17025 erfüllt. 
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Zif-
fer

Kriterium Anmerkung

Kriterium 
erfüllt und 
Nachweis 
erbracht6

(vom 
Bieter 
auszufül-
len)

Prüfprotokolle 
des Bieters 
werden als 
gleichwertig 
anerkannt, 
wenn dieser 
ein Prüflabora-
torium nutzt, 
das für diese 
Messungen von 
einer unabhän-
gigen Stelle 
als SMT-Labor 
(supervised 
manufacturer’s 
testing labora-
tory) anerkannt 
ist.

3.2 Akkulebensdauer / Garantie

Der Bieter verpflichtet sich, eine Garantie 
auf die Akkulebensdauer entsprechend der 
bestimmungsgemäßen Verwendung von 
mindestens 5 Jahren oder 200.000 km Fahr-
zeuglaufleistung oder 8.000 Betriebsstunden, 
je nachdem welches Szenario zuerst eintritt, 
zu gewähren. Die Restkapazität des Akkus 
beträgt bei den genannten Szenarien mindes-
tens 70 % der Bemessungskapazität.

Ausschluss-
kriterium
Nachweis durch 
Vorlage der Pro-
duktunterlagen
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Zif-
fer

Kriterium Anmerkung

Kriterium 
erfüllt und 
Nachweis 
erbracht6

(vom 
Bieter 
auszufül-
len)

3.3
Sicherheitsüberprüfung / Schutz vor  
Über ladung und Tiefentladung des Akkus

Die Sicherheit der Li-Ion-Zellen für den Antrieb 
von Elektrostraßenfahrzeugen, ist durch die 
Einhaltung der Prüfungen gemäß DIN EN 
62660-3, Kapitel 6 nachzuweisen. Die Prü-
fung umfasst u.a. auch das Betriebsverhalten 
des Akkus bei Überladung und Tiefentladung.

Ausschluss-
kriterium
Nachweis durch 
Vorlage eines 
Prüfprotokolls. 
Das Prüflabor 
muss nach DIN 
EN ISO/IEC 
17025 akkredi-
tiert sein. Prüf-
protokolle des 
Bieters werden 
als gleichwer-
tig anerkannt, 
wenn dieser 
ein Prüflabora-
torium nutzt, 
das für diese 
Messungen von 
einer unabhän-
gigen Stelle 
als SMT-Labor 
(supervised 
manufacturer’s 
testing labora-
tory) anerkannt 
ist.
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Zif-
fer

Kriterium Anmerkung

Kriterium 
erfüllt und 
Nachweis 
erbracht6

(vom 
Bieter 
auszufül-
len)

3.4
Sicherstellung der Rücknahme- und Anzeige-
pflicht gemäß Batteriegesetz (BattG)

Der Bieter weist die Erfüllung der Rücknah-
me- und Anzeigepflichten des Herstellers von 
Batterien gem. § 4 und § 5 BattG nach (Hinter-
legung der Herstellerangaben, insbesondere 
die Ausgestaltung der Altbatterie-Rücknahme, 
im BattG-Melderegister des UBA).

Ausschluss-
kriterium
Nachweis durch 
Vorlage der 
„Hersteller-
anzeige.pdf“ 
vom UBA. Erläu-
terung: Nach 
erfolgreicher 
Hinterlegung 
der Herstelleran-
gaben im BattG-
Melde register 
des UBA, erhält 
jeder Hersteller 
von Batterien ein 
PDF-Dokument 
mit den gespei-
cherten Daten 
zur Bestätigung.



3.5 Austausch

Die verbauten Akkus/Batterien bzw. Zellen 
müssen von Fachbetrieben oder vom End-
nutzer zerstörungsfrei ausgetauscht werden 
können.
Kompatible Ersatz-Akkus/-Batterien bzw. -Zel-
len müssen bis 10 Jahre ab Lieferung nachbe-
stellt werden können.

Ausschluss-
kriterium
Nachweis durch 
Hersteller-
erklärung oder 
der Produkt-
unterlagen
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Zif-
fer

Kriterium Anmerkung

Kriterium 
erfüllt und 
Nachweis 
erbracht6

(vom 
Bieter 
auszufül-
len)

3.6 Schwermetall-Grenzwerte

Batterien (Geräte-, Fahrzeug-, und Industrie-
batterien) mit einem Gewichtsanteil von mehr 
als 0,0005 Prozent Quecksilber sind gemäß 
dem BattG gesetzlich verboten. Für Geräte-
batterien gilt zusätzlich ein Cadmiumverbot: 
Diese Batterien dürfen 0,002 Gewichtsprozent 
Cadmium nicht überschreiten.

Tabelle 2: 

Schwermetall-Grenzwerte für Akkus und 
Batterien gemäß § 3 BattG

Schwerme-
tallgrenzen

Indust-
riebat-
terie 
(An-
triebs-
batterie)

Fahr-
zeug-
batterie 
(Starter-
batterie)

Geräte-
batterie 
(Batterie 
im Hand-
sender 
etc.)

Verbot für 
Akkus und 
Batterien 
mit einem 
Hg-Gehalt 
über 5 ppm

x x x

Verbot für 
Akkus und 
Batterien mit 
einem Cd-Ge-
halt über 
20 ppm

x

Ausschluss-
kriterium
Nachweis durch 
Vorlage eines 
Prüfgutachtens. 
Das Prüfgutach-
ten muss von 
einem Prüflabor 
erstellt werden, 
das die allge-
meinen Anfor-
derungen an die 
Kompetenz von 
Prüf- und Kali-
brierlaboratorien 
gemäß DIN EN 
ISO/IEC 17025 
erfüllt oder von 
einer unabhän-
gigen Stelle 
als SMT-Labor 
(supervised 
manufacturer 
testing labora-
tory) anerkannt 
ist. Das Prüfla-
bor erklärt die 
Einhaltung der 
Anforderung. Die 
Metallgehalte 
werden ent-
sprechend den 
Methoden der
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Zif-
fer

Kriterium Anmerkung

Kriterium 
erfüllt und 
Nachweis 
erbracht6

(vom 
Bieter 
auszufül-
len)

Bundesanstalt 
für Material-
forschung und 
-prüfung (BAM), 
September 2013 
in: „Über-
prüfung der 
Quecksilber-, 
Cadmium- und 
Blei-Gehalte in 
Batterien. Ana-
lyse von Proben 
handels üblicher 
Batterien und in 
Geräten verkauf-
ter Batterien. 
Erstellung eines 
Probenahme-
plans, Proben-
beschaffung und 
Analytik“ oder 
nach ”Battery 
Industry Stan-
dard Analytical 
Method – for 
the determina-
tion of Mercury, 
Cadmium and 
Lead in Alkaline 
Manganese 
Cells Using AAS, 
ICP-AES and 
Cold Vapour” 
Publishers: 
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Zif-
fer

Kriterium Anmerkung

Kriterium 
erfüllt und 
Nachweis 
erbracht6

(vom 
Bieter 
auszufül-
len)

The European 
Portable Battery 
Association 
(EPBA), the Bat-
tery Association 
of Japan (BAJ), 
the National 
Electrical Manu-
factures Asso-
ciation (NEMA; 
USA) April 1998 
oder gleichwer-
tige Methoden 
ermittelt.

4 Klimatechnik

Für eine umweltfreundliche Klimatisierung 
des Fahrgastraumes des Omnibusses ist un-
abhängig vom Einsatzbereich (Stadtverkehr, 
Überland- oder Fernverkehr) und unabhängig 
vom Antriebskonzept (Elektroantrieb, Hybrid-
antrieb oder Verbrennungsmotor) ausschließ-
lich ein natürliches, nicht halogeniertes 
Kältemittel zu verwenden.

Eingesetztes Kältemittel:                                       

Ausschlusskri-
terium
Nachweis durch 
Vorlage geeigne-
ter technischer 
Dokumente zu 
dem für die Kli-
matisierung des 
Fahrgastraumes 
verwendeten 
Kältemittels
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Zif-
fer

Kriterium Anmerkung

Kriterium 
erfüllt und 
Nachweis 
erbracht6

(vom 
Bieter 
auszufül-
len)

5 Lackierung und Beschichtung

Für die Grundierung und Lackierung der Busse 
sind – von Verunreinigungen abgesehen – 
Beschichtungsstoffe einzusetzen, die keine 
Lackrohstoffe (Füllstoffe, Pigmente, Trock-
nungsmittel) mit Blei-, Chrom VI- und Cadmi-
umverbindungen enthalten.

Beim Beschichtungsprozess dürfen die 
Lösemittelemissionen einen Gesamtemissi-
onsgrenzwert von 130 (g/m²)7 nicht über-
schreiten.

Ausschluss-
kriterium
Nachweis durch 
Hersteller-
erklärung



7	 Die	Emissionsgrenzwerte	basieren	auf	der	31.	BImSchV,	Verordnung	zur	Begrenzung	der	Emissionen	flüchtiger	
organischer	Verbindungen	bei	der	Verwendung	organischer	Lösemittel	in	bestimmten	Anlagen.
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